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    ziehen und zu berücksichtigen, soweit dienstliche Belange (z. B. Lehrveranstaltungsplanung, 
    notwendige Koordination der Arbeitszeit mehrerer Angehöriger einer Organisationseinheit)  
    dem nicht entgegenstehen. Sitzungen und Besprechungen sollen so angesetzt werden, dass  
    die Arbeitszeit bis 19:00 Uhr beendet werden kann. 
4. Bei der Arbeitszeitplanung muss den Beschäftigten eine zusammenhängende tägliche 
     Arbeitsleistung ermöglicht werden. Ist Arbeit an Sonnabenden und Sonntagen zu leisten, ist  
     sicherzustellen, dass wöchentlich zwei zusammenhängende freie Tage gewährleistet sind.  
5. Der Arbeitsbeginn ist ab 6:00 Uhr möglich - im gartenbaulichen Versuchsbetrieb in den Mona- 
    ten Juni bis September ab 5:30 Uhr. Die Arbeit ist bis 22:00 Uhr zu beenden. Die  
    wöchentliche Arbeitszeit beträgt höchstens 50 Stunden. Das Recht der Dienststelle, im  
    Einzelfall entsprechend der Arbeitszeitverordnung weitergehende Arbeitsleistungen  
    anzuordnen, bleibt unbeschadet der Bestimmungen des NdsPersVG unberührt. 
6. Die tägliche Sollanwesenheitszeit beträgt ein Fünftel der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit. 
    Die Arbeitszeit kann auf weniger als fünf Tage verteilt werden. Die tägliche Arbeitszeit darf   
    zehn Stunden nicht überschreiten. 
7. Die Arbeitsschutzbestimmungen bleiben unberührt und sind zu beachten. 
 
3.3 Konfliktregelungen 
Sind Beschäftigte mit der individuellen Regelung ihrer Arbeitszeit nicht einverstanden, führt die 
Dienststellenleitung das Beteiligungsverfahren nach §§ 68, 66 Nr. 1 NdsPersVG durch. Eine 
Maßregelung der betroffenen Beschäftigten ist ausgeschlossen. 
 
 
 
4. Zeiterfassung 
 
4.1 Grundsatz 
Die Arbeitszeit der von dieser Dienstvereinbarung betroffenen Beschäftigten, mit Ausnahme der 
studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte, wird mit Zeiterfassungsgeräten erfasst. 
Sofern die technische Einrichtung der Zeiterfassung nicht möglich ist, wird die 
Arbeitszeiterfassung mit manuell auszufüllenden Zeitkarten durchgeführt. Einzelheiten der 
Datenverarbeitung werden in einer gesonderten Dienstvereinbarung geregelt. 
 
4.2 Verfahren der Zeiterfassung 
Die Beschäftigten haben das dem Arbeitsplatz jeweils nächstliegende Zeiterfassungsgerät 
zu betätigen bei 

- Arbeitsbeginn, -ende 
      -     Dienstreisebeginn, -ende 
      -     Beginn und Ende einer mehr als 30 Minuten dauernden Pause 
      -     Verlassen des jeweiligen Teil-Campus’ 
Als Teil-Campus gelten: 

- Westerberg 
- Haste 
- Lingen Am Wall Süd 
- Lingen Kaiserstr. 

 
Alle nicht automatisch erfassten Zeiten müssen per Nachmeldeformular oder formlos per E-Mail 
nachgemeldet werden. Arbeiten 

- außerhalb der in 3.2 genannten Zeiten 
- an Samstagen und Sonntagen 
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- an Feiertagen 

      -     außerhalb der Dienststelle gemäß Ziffer 3.1 Satz 3 
werden nur aufgrund schriftlicher Bestätigung der/des Fachvorgesetzten nacherfasst. 
Die zeitliche Erfüllung der Arbeitsverpflichtung der studentischen und wissenschaftlichen 
Hilfskräfte wird von den jeweiligen Vorgesetzten überwacht und jeweils bei Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses von diesen schriftlich bestätigt. Für andere nur kurzzeitig 
beschäftigte Personen kann entsprechend verfahren werden. 
 
4.2.1 Zeitwertung bei Anwesenheit 
Die Zeit zwischen Arbeitsbeginn und -ende ggf. abzüglich Unterbrechungszeiten wird als 
Arbeitszeit gewertet, soweit sie innerhalb des in Ziffer 3.2 festgelegten Rahmens liegt. 
Sind mehr als sechs Stunden ohne Unterbrechung von mindestens 30 Minuten gearbeitet 
worden, wird von einer Pause von einer halben Stunde ausgegangen, die nicht als Arbeitszeit 
gewertet wird. 
 
4.2.2 Zeitwertung bei Teilabwesenheit aus außerdienstlichen Gründen 
Erreichen Beschäftigte wegen Arbeitsbefreiung, Erfüllung vorgehender gesetzlicher 
Verpflichtungen oder akuter Erkrankungen die tägliche Sollanwesenheitszeit nicht, obwohl 
Dienst geleistet wurde, wird der Arbeitstag mit der täglichen Sollanwesenheitszeit gewertet. 
 
4.2.3 Zeitwertung bei ganztägiger Abwesenheit 
Bei ganztägiger Abwesenheit (kein Arbeitsbeginn und kein Arbeitsende in der Dienststelle) wird 
der Tag mit der täglichen Sollanwesenheitszeit gewertet, wenn die Abwesenheit auf 

- Dienst- und Arbeitsbefreiung 
- Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
- Urlaub bzw. Freistellung 
- Krankheit, Kur, Mutterschutz 

      -     Gesetzlichen Feiertagen. 
beruht. 
Für jeden Tag einer mehrtägigen Dienstreise gilt die tatsächliche Zeit der dienstlichen 
Inanspruchnahme, mindestens die tägliche Sollanwesenheitszeit als Arbeitszeit. Für eintägige 
Dienstreisen, Dienstgänge und den An- und Abreisetag gilt 4.2.1. 
 
 
 
5. Zeitsummenrechnung 
 
5.1 Zeitausgleich 
Mehr- oder Minderzeiten gegenüber der monatlichen Sollanwesenheitszeit werden in den 
Folgemonat übertragen. Bei Vollbeschäftigten dürfen Minderzeiten höchstens  20 Stunden, 
Mehrzeiten höchstens 120 Stunden betragen. Bei Teilzeitbeschäftigten sind Mehr- oder 
Minderzeiten entsprechend dem Beschäftigungsfaktor zulässig. Mehr- oder Minderzeiten sind 
nach Absprache bzw. im Rahmen der Arbeitszeitplanung auszugleichen. Ein ganztägiger bzw. 
mehrtägiger zusammenhängender Zeitausgleich ist möglich, wenn keine dienstlichen Belange 
entgegenstehen. 
Bei Überschreitung der Mehrzeiten ergeht ein entsprechender Hinweis sowohl an die jeweilige 
Leitung der Organisationseinheit  als auch an den Personalrat. Es wird nach einer 
einvernehmlichen Lösung gesucht. Ist ein Freizeitausgleich aus dienstlichen Gründen nicht 
möglich, kann Zeitguthaben durch Geldzahlung abgegolten werden. 
 
 
 




